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Informationen der          Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

Absicherung für die Feuerwehr

Uwe Meyeringh,
Vorstands- 
vorsitzender 
der Unfallkasse 
Nordrhein-
Westfalen

Gerecht –
nicht billig
Verantwortungsbewusst, leis-
tungsbereit, solidarisch – das 
sind ehrenamtlich Engagierte. 
Das Beispiel der Freiwilligen 
Feuerwehr zeigt: Im Extremfall 
bedeutet ehrenamtliches Enga-
gement den Einsatz des Lebens. 
Ein solcher Beitrag zum Gemein-
wesen verdient besonderen 
Schutz, so wie ihn die gesetz- 
liche Unfallversicherung ge-
währt. Die UK NRW bietet ihren 
versicherten Feuerwehrleuten 
per Satzung zudem ein Mehr an 
Leistungen, um deren überdurch-
schnittliches Engagement zu 
würdigen. Diese Mehrleistungen 
gehen über die gesetzlich vor-
gesehenen Leistungen hinaus. 
Für das gesamte Leistungs-
angebot der UK NRW hat der 
Sozialgesetzgeber die Grund-
lagen geschaffen, aber auch 
die Grenzen gesetzt. Das mag 
im Einzelfall unfair wirken. 
Im Sinne der Gleichbehandlung 
prüfen wir jeden Fall sorgfältig 
und helfen Feuerwehrleuten 
nach einem Arbeitsunfall mit 
allen geeigneten Mitteln. Dabei 
suchen wir rechtlich einwand-
freie, passgenaue und gerechte 
Lösungen – keine billigen.

In diesem Sinne Ihr

Uwe Meyeringh

Belastung mit dem richtigen MaSS

In jedem Fall aufs Neue 
sorgfältig und engagiert

„Denk an mich. Dein Rücken“ 

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren setzen 
ihr Leben für andere ein. Sie opfern ihre Freizeit 
und stellen sich mit ihrem ehrenamtlichen Enga-
gement in den Dienst der Allgemeinheit. „So se-
he nicht nur ich dies, sondern auch die Gesetzge-
ber aus Bund und Land“, sagt Johannes Plönes, 
Mitglied der Geschäftsführung der Unfallkasse 
NRW (UK NRW). Denn: Der Landesgesetzgeber 
baut auf die Freiwilligen Feuerwehren als Be-
standteil kommunaler Gefahrenabwehr und der 
Bundesgesetzgeber hat dafür den gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz ausgestaltet.

 	Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz der 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren kennt 
klare Voraussetzungen: Schutz des Einzelnen vor 
den Risiken aus der versicherten Tätigkeit für die 
Freiwillige Feuerwehr durch gesetz-
liche Leistungen, ergänzt um die 
Mehrleistungen dazu. Der Landes- 
gesetzgeber und der Träger der Feuer-
wehr stecken den Rahmen dafür ab, 
was zur versicherten Tätigkeit von 
Freiwilligen Feuerwehrleuten gehört. 
Dabei hat der Sozialgesetzgeber deutlich gemacht: 
Steht der Feuerwehrangehörige unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung, dann hat 
diese Vorrang vor gesetzlicher Kranken-, Renten- 

und Arbeitslosenversicherung sowie in der Regel 
auch vor privaten Versicherungsleistungen. Daher 
steht die UK NRW bei Unfällen von Freiwilligen 
Feuerwehrleuten stets an erster Stelle. Um die-
sen Vorrang der gesetzlichen Unfallversicherung 
klarzumachen, ist im Sozialgesetzbuch genau 
beschrieben, was ein Unfall, Wegeunfall oder ei-
ne Berufskrankheit ist und wie sich Unfälle von 
Krankheiten abgrenzen. „Bei der Abgrenzung zwi-
schen Unfall und Krankheit kommt es darauf an, 
ob und welcher Gesundheitsschaden wesentlich 
auf einen Unfall zurückzuführen ist“, sagt Plönes. 
Diese Abgrenzung ist zwar rechtlich eindeutig, so 
Plönes, doch in manchen Fällen schwer vermit-
telbar. Es geht darum, einen medizinischen Sach-
verhalt zu bewerten. Daher holt sich die UK NRW, 
bevor sie eine Entscheidung trifft, medizinische 

Sachkenntnis bei beratenden Ärzten 
und beauftragten Gutachtern ein. An 
der Gutachterauswahl wird der Ver-
sicherte aktiv beteiligt. Greift die ge-
setzliche Unfallversicherung nicht, 
dann ist das für die Betroffenen 
oft schwer zu akzeptieren. Plönes: 

„Weil wir um diese Probleme wissen, gehen wir 
sehr sorgfältig bei den Entscheidungen vor. In je-
dem Einzelfall ist unserer Engagement gefordert.“  
infoplus als PDF per Mail: infoplus@kompart.de

	 Heben, Tragen, Bücken, ein-
seitige Belastungen: In vielen 
Berufen ist der Rücken durch 
die Arbeit besonders gefährdet. 
Das gilt auch für den Einsatz 
von Freiwilligen Feuerwehrleu-
ten. Die Präventionskampagne 
„Denk an mich. Dein Rücken“ 
hilft, den Rücken richtig zu for-

dern, ihn stark und beweglich zu 
halten. Woran erkenne ich, was 
den Rücken belastet? Wie scho-
ne ich ihn? Welche Rolle spielt 
der Betriebssport dabei, den Rü-
cken gesund zu halten? Neben 
vielen Tipps finden sich hier 
Materialien, beispielsweise zur 
Gefährdungsbeurteilung oder 

ein Leitfaden für Gesundheitsta-
ge. Die Kampagne läuft bis 2015. 
Hinter ihr stehen die Unfallkas-
sen, Berufsgenossenschaften, 
die Sozialversicherung Land-
wirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau sowie die Knappschaft.  
Die Kampagne im Internet unter:
www.deinruecken.de 

SERVICE
Mehr zum Versicherungs-
schutz für Freiwillige 
Feuerwehrleute in NRW: 
www.unfallkasse-nrw.de 
WebCode N600

 Start
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Dr. Jan Heinisch,
Vorsitzender  
des Verbandes der  
Feuerwehren in NRW

Drei Fragen an

Ein Schutz, der  
die Sorgen nimmt
Wie wichtig ist die gesetzliche Un-
fallversicherung für die Arbeit der  
Freiwilligen Feuerwehr?

	 Die Versicherung ist eine nicht 
wegzudenkende Voraussetzung der 
Freiwilligen Feuerwehr. Wer ohne 
Lohn permanent bereit ist, sich im 
Einsatz in Gefahr zu begeben, bedarf 
eines sorgennehmenden Schutzes. 
Spätestens die Familien würden ih-
re Väter und Mütter sonst nicht mehr 
zum Einsatz fahren lassen.

Wo muss die Politik beim Umfang 
des Versicherungsschutzes nach-
steuern?

	 Unser Verband richtet sein Au-
genmerk vor allem auf die als „Vor-
schäden-Diskussion“ bekannte Pro-
blematik. Im Kern geht es darum, 
inwieweit im – unstreitigen – Scha-
denfall ein Vorschaden oder eine so-
genannte innere Ursache rechtlich 
zum Ausschluss der Versicherungs-
leistung führt. Rechtlich handelt 
es sich um ein Thema des Bundes. 
Wir haben aus NRW in Richtung auf 
den Deutschen Feuerwehrverband 
die Initiative zu einer Änderung des 
SGB VII ergriffen, insbesondere der 
§§ 8, 104 und 106 Abs. 3.

Was heißt das konkret?
	 Klassisches Beispiel ist der Riss 

der Achillessehne – ein Vorgang, 
der medizinisch ohne Vorschädi-
gung so gut wie ausgeschlossen ist. 
Ähnliches gilt für bestimmte Knie-
verletzungen. Die Einsatzkraft weiß 
in der Regel nichts von ihren eigenen 
Vorschäden, denn sie wurden zuvor 
bei den regelmäßigen, vorgeschrie-
benen Tauglichkeitsuntersuchun-
gen nicht entdeckt. Die Einsatzkraft 
gilt also für die Feuerwehr als ein-
satztauglich. Sie selbst verlässt sich 
darauf. Dann muss auch die Versi-
cherung zu ihrem Schutz haften. 

Gesetzlich unfallVersichert oder nicht?

Sozialgesetzbuch gibt Ton an
Das Sozialgesetzbuch (SGB) VII 
regelt, bei welchen Einsätzen, 
Arbeiten oder Veranstaltungen 
Mitglieder der Freiwilligen Feu-
erwehren gesetzlich unfallver-
sichert sind.

	 Wann gilt der Versiche-
rungsschutz, wann nicht? 
Fragen zu folgenden Themen 
richten die Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehren häu-
fig an die UK NRW: 

	� Wir bauen an unserem Feu-
erwehrgerätehaus – bin ich 
versichert?

Auch wenn es sich dabei um 
keine Feuerwehrarbeit im en-
geren Sinne handelt, können 
Feuerwehrmitglieder gesetz-
lich unfallversi-
chert sein. Das ist 
der Fall, wenn 
•	 sie direkt im 
Auftrag der Kom-
mune arbeiten, die Träger der 
Feuerwehr ist oder
•	 die Kommune die Arbeiten 
an die eigene Feuerwehr über-
tragen hat und die Freiwillige 
Feuerwehr den Auftrag hat, 
diese zu unterstützen oder
•	 sie für einen Feuerwehrver-
ein arbeiten, den die Kommu-
ne beauftragt.

	� Wann sind Schüler und Stu-
dierende im Praktikum bei 
uns versichert?

Schüler, Studierende oder Frei-
willige Feuerwehrleute selbst 
können in diesem Fall über 
die Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen versichert sein. Das  
gilt
•	 für Schüler während ihres 
Schulpraktikums, und zwar 
im Rahmen ihrer Versicherung 
über ihre eigene Schule,
•	 für das Ferienpraktikum; 
in diesem Fall liegt die Unfall-
anzeige dann in der Hand der 
Kommune,
•	 für Studierende, die ein 
Praktikum absolvieren, 
•	 für Freiwillige Feuerwehr-

leute, die ein Praktikum bei 
der Berufsfeuerwehr machen.

	� Sind wir bei unserem Tag der 
offenen Tür versichert?

Grundsätzlich ja. Das gilt für 
alle Tätigkeiten von Getränke- 
ausschank und Grillen über 
Tombola bis zum Vorführen 
von Übungen. Der Schutz um-
fasst nicht nur die Angehörigen 
der Feuerwehr – einschließ-
lich der Jugendfeuerwehren –, 
sondern auch sonstige Helfer. 
Dazu gehören beispielsweise 
Ehe- und Lebenspartner oder 
Verwandte, die zum Helfen 
durch die Wehrführung aufge-
fordert wurden. Der Schutz ist 
mit dem offiziellen Ende der 
Veranstaltung und den Arbei-

ten danach been-
det. Der Schutz 
gilt nicht für die 
Besucher der Ver-
anstaltung.

	� Sind wir versichert, wenn 
wir den Sankt-Martin-Zug 
begleiten?

Ja. Die Begleitung von Mar-
tinsumzügen ist zwar keine 
originäre Aufgabe der Freiwil-
ligen Feuerwehren nach dem 
Feuerschutzhilfeleistungsge-

setz NRW, jedoch können auch 
im Einzelfall solche Tätigkei-
ten der Feuerwehrangehöri-
gen versichert sein, mit deren 
Wahrnehmung sie durch ihren 
Dienstherrn beauftragt wer-
den. Beauftragt also der Bür-
germeister einer Kommune 
die Freiwillige Feuerwehr bei-
spielsweise mit der Begleitung 
eines Sankt-Martin-Zuges, so 
stehen die Feuerwehrleute 
unter dem Schutz der gesetzli-
chen Unfallversicherung. Der 
Versicherungsschutz umfasst 
die auszuübende Tätigkeit, 
aber auch die Wege, die in die-
sem Zusammenhang zurück-
gelegt werden. 

	� Wo bin ich versichert, wenn 
ich Mitglied in zwei Freiwil-
ligen Feuerwehren bin?

Viele Feuerwehrleute engagie-
ren sich sowohl dort, wo sie 
wohnen, als auch dort, wo sie 
arbeiten. Der Versicherungs-
schutz gilt für beide Freiwilli-
gen Feuerwehren gleicherma-
ßen. Passiert ein Unfall beim 
Einsatz für die Freiwillige 
Wehr am Beschäftigungsort, 
so muss er von dort an die UK 
NRW gemeldet werden.

Häufige Fragen: Infos im Netz 
Vom Gesetz in die Praxis: Auf 
ihrer Website hat die UK NRW 
alle wichtigen Informationen 
rund um den Versicherungs-
schutz übersichtlich aufberei-
tet. Die Hintergrundinforma-
tionen zeigen: Im Mittelpunkt 
bei jedem Unfall steht die 
Frage, ob es sich um einen Ar-
beitsunfall handelt. Wie kann 
es sein, dass ein Kreuzbandriss 
im Einsatz kein Arbeitsunfall 
ist? Beispiele machen deutlich, 
warum der Gesetzgeber nicht 
jeden Unfall unter den Schutz 
der Gesetzlichen Unfallver-
sicherung gestellt hat – und 

warum die UK NRW deshalb 
jeden einzelnen Fall sorgfältig 
prüfen muss. Darüber hinaus 
wird erklärt, warum Feuer-
wehrleute für ihren ehrenamt-
lichen Einsatz Mehrleistungen 
bekommen. Im Feuerwehr-
Portal auf der Website finden 
sich weitere häufige Fragen 
und Antworten zu Leistungen 
und Versicherungsschutz.
Hintergrundinformationen: 
www.unfallkasse-nrw.de
WebCode N600
Im Feuerwehr-Portal: 
www.unfallkasse-nrw.de
WebCode 407 

SERVICE
Die UK NRW im Internet:
www.unfallkasse-nrw.de
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Freiwillige Feuerwehrleute er-
bringen in besonderem Maße 
ehrenamtlichen Einsatz für die 
Allgemeinheit, notfalls auch un-
ter Einsatz ihres Lebens. Die 
Satzung der Unfallkasse NRW 
sieht daher in Paragraf 21 und 
dessen Anhang Mehrleistungen 
für Freiwillige Feuerwehrleute 
vor, um dieses ehrenamtliche 
Engagement zu würdigen.

 Mehrleistungen sind Geld-
zahlungen, die zusätzlich zu 
den gesetzlich vorgesehenen 
Leistungen bei Arbeitsunfällen 
gewährt werden. Es dürfen al-
so nur gesetzlich ohnehin vor-
gesehene Leistungen erhöht, 
ergänzt oder erweitert werden. 
Diese Leistungen sind im Sozial-
gesetzbuch (SGB 
VII, IX) verankert. 
Nach derzeiti-
ger allgemeiner 
Rechtsmeinung 
ist es nicht zuläs-
sig, durch Mehrleistungen neue 
Leistungen zu schaffen. Die Sat-
zung der UK NRW unterscheidet 
zwischen ehrenamtlich tätigen 
Personen und Personen, die in 
Unternehmen zur Hilfe bei Un-

glücksfällen oder im Zivilschutz 
unentgeltlich und ehrenamtlich 
tätig sind, also zum Beispiel 
Freiwillige Feuerwehrleute. Fol-
gende Mehrleistungen erhalten 
Angehörige der Freiwilligen Feu-
erwehren nach versicherten Un-
fällen von der Unfallkasse NRW: 
•	 Die kalendertägliche Mehr-
leistung wird ab dem ersten 
Tag der ärztlich festgestellten 
Arbeitsunfähigkeit gewährt. 
Wann diese Leistung endet, ist 
im SGB VII geregelt.
•	 Als Nettoverdienstausfall 
wird der Unterschiedsbetrag 
gewährt, der zwischen dem 
Verletzten-/Übergangsgeld und 
dem entgangenen regelmäßi-
gen Nettoeinkommen liegt.
•	 Die Mehrleistungen zur Ren-

te an Versicherte 
werden mindes-
tens nach einem 
Jahresarbeitsver-
dienst berechnet, 
der bis zur Voll-

endung des 18. Lebensjahres 60 
v. H. und nach Vollendung des 
18. Lebensjahres 100 v. H. der 
im Zeitpunkt des Arbeitsunfalls 
maßgebenden Bezugsgröße 
West nach § 18 SGB IV beträgt. 

•	 Einmalige Mehrleistungen 
an Versicherte werden eben-
falls bei Erwerbsunfähigkeit 
gewährt. Die Höhe des Betrages 
hängt vom Grad der Erwerbs-
minderung ab. 
•	 Mehrleistungen an Hinter-
bliebene werden zunächst zum 
Sterbegeld gezahlt. Davon wer-
den die Bestattungskosten be-
stritten. Bleibt Geld übrig, wird 

dies in der gesetzlichen Erbfol-
ge ausgezahlt.
•	 Mehrleistungen zu Hinter-
bliebenenrenten werden we-
nigstens nach dem Mindest-
Jahresverdienst berechnet.
•	 Als weitere einmalige Mehr-
leistungen an Hinterbliebene 
werden 30.000 Euro gezahlt, 
wenn der Tod als Folge des Ver-
sicherungsfalls eingetreten ist.

	 Jeder von uns kennt das aus seinem 
Alltag: Man wartet dringend auf eine 
Nachricht, ein Telefonat verläuft nicht 
ganz wunschgemäß, schnell hat man 
ein ungutes Gefühl. So kann es auch 
mal Versicherten aus den Reihen der 
Feuerwehr nach einer Unfallanzei-
ge gehen. Warum höre ich so lange 
nichts? Läuft wirklich alles in meinem 
Sinne? 

Wenn sich bei einem Feuerwehr-
Versicherten Zweifel einschleichen 
oder auch einfach Unsicherheit auf-
kommt, kann er mich entweder direkt 
ansprechen oder über das Formular 

„Ihre Meinung ist uns wichtig“ auf 
unserer Website erreichen. Ich küm-
mere mich dann schnellstmöglich 
und auf kurzem Weg darum: Dafür 
informiere ich mich ausführlich beim 
Versicherten und nehme Kontakt auf 
zu dem Sachbearbeiter im Haus, in 
dessen Hand der Fall liegt. Was ist der 
Stand der Dinge? Gibt es Probleme? 
Wie können wir sie lösen? Anschlie-
ßend melde ich mich beim Versicher-
ten zurück, manchmal kann auch ein 
persönliches Treffen hilfreich sein. 

Bei meiner Arbeit als Sachbearbei-
terin Betreuungsfall/Rehabilitation 

erlebe ich täglich, dass der direkte 
Kontakt der beste Weg ist, um Pro-
bleme aus dem Weg zu räumen: Als 
Ansprechpartnerin für unsere Versi-
cherten bei der Feuerwehr gehe ich 
unvoreingenommen auf die Men-
schen zu, lerne sie und ihre Proble-
me kennen und trete bei Konflikten 
als kommunikative Vermittlerin auf. 
Offener, ehrlicher und fairer Umgang 
schafft Vertrauen – damit habe ich in 
den vielen Jahren, die ich beim Unfall-
versicherungsträger der öffentlichen 
Hand arbeite, durchweg gute Erfah-
rungen gemacht. 

  Was macht eigentlich ...

Juliane Poweleit 
(39) ist ausgebil-
dete Verwaltungs-
wirtin und arbeitet 
seit 1996 beim 
Unfallversiche-
rungsträger der 
öffentlichen Hand.

Mehrleistungen

Das Plus für ein besonderes Ehrenamt

... eine Ansprechpartnerin für die Feuerwehr?

SERVICE
Die Satzung der Unfallkasse 
NRW im Internet: 
www.unfallkasse-nrw.de	
WebCode 16

Zum Thema

SeminareSicherheitsforum

Bauberatung Gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz und Mehrleistungen

Prämiensystem
Jugendfeuerwehr-
Sicherheitspreis Prävention
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Service der UK NRW für Freiwillige Feuerwehrleute

Fahrsicherheitstrainings
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termine
 „Aggression und Suizid im  

Gesundheitswesen“ ist das The-
ma einer Fachtagung, zu der die 
Unfallkasse NRW am 28. Mai 
2013 in den RuhrCongress nach 
Bochum einlädt. Anerkannte Ex-
perten und Expertinnen aus Wis-
senschaft und Praxis informieren 
darüber, wie sich verbale Gewalt 
und Aggression auf die Beschäf-
tigten im Gesundheitswesen aus-
wirken und wie diese das Erleben 
von Suiziden und Suizidversu-
chen bewältigen können. Die Ex-
perten zeigen auch auf, welche 
Gewalterfahrungen medizinische 
Rettungskräfte im Einsatzalltag 
haben und welche Hilfe diese 
brauchen. Anmeldeschluss für 
die Tagung ist der 21. Mai. Anmel-
demöglichkeiten sowie weitere 
Informationen im Internet unter: 
www.unfallkasse-nrw.de		
WebCode N663

Personalien Unfallanzeige Feedback 

Vollständige Meldung 
fördert das Verfahren 

„Ihre Meinung  
ist uns wichtig“

Feuerwehrleute, die bei der Un-
fallkasse NRW (UK NRW) ver-
sichert sind, möchten nach ei-
nem Unfall so schnell wie mög-
lich ihre Leistungen bekommen. 
Dafür ist es wichtig, die Unfall-
anzeige umgehend und voll-
ständig auszufüllen.

	 Hat ein Mitglied einer Frei-
willigen Feuerwehr einen Un-
fall, füllt der Betroffene norma-
lerweise zusammen mit dem 
Löschgruppenführer die Unfall-
anzeige aus. Dieser leitet sie an 
den Wehrführer weiter, dieser 
wiederum an die Kommune. Von 
hier geht sie an die UK NRW. 

Da die Feuerwehrmitglieder 
Anspruch auf Mehrleistungen 
haben, wird bei der UK NRW je-
de dieser Anzeigen als Schwer-
fall behandelt. „Damit wir die 
Unfallanzeige möglichst schnell 
bearbeiten können, ist für uns 
die Vollständigkeit so wichtig –  
von den persönlichen Daten 
über den Unfallhergang bis zu 
Arbeitgeber, Fehlzeiten und 
Bankverbindung“, sagt Thomas 
Ehmke, Gruppenleiter Unfall-

entschädigung im Schwerfall- 
bereich bei der UK NRW.

Wenn der Versicherte jedoch 
eine Rubrik nicht ausfüllen 
kann, sollte er die Unfallanzeige 
dennoch binnen drei Tagen auf 
den Weg bringen. „Unklarheiten 
beseitigen wir dann gemein-
sam mit dem Versicherten“, 
sagt Ehmke. Ohnehin können 
die Feuerwehrleute sich immer 
an den Sachbearbeiter oder 
die Sachbearbeiterin wenden – 
umgekehrt nutzen auch diese 
den direkten Draht zu den Ver-
sicherten: Gibt es Nachfragen, 
klären sie sie meist im persön-
lichen Gespräch. „Manchmal 
ist es auch sinnvoll, sich die 
Unfallstelle noch einmal anzu-
schauen“, sagt Ehmke. Auch die 
Akten der Staatsanwaltschaft 
oder Polizei können im Ein-
zelfall herangezogen werden, 
beispielsweise bei Verkehrs- 
unfällen. Ehmke: „Dies ist nicht 
immer notwendig, kommt daher 
nicht in jedem Fall zum Tragen.“
Die Unfallanzeige zum Download:	
www.unfalllkasse-nrw.de 
WebCode D6144

	 Im persönlichen Kontakt 
individuelle Lösungen für ihre 
Versicherten zu suchen: Das ist 
der Unfallkasse NRW wichtig. 
Das gilt auch, wenn die Din-
ge aus Sicht der Versicherten 
mal nicht so rund laufen. Ina 
Doppstadt betreut die zentrale 
Beschwerdestelle. Bei ihr laufen 
alle Mitteilungen ein, die über 
das Formular „Ihre Meinung ist 
uns wichtig“ auf der Website 
der UK NRW oder direkt über 
die Mailadresse (siehe unten) 
eingehen. „Manchmal betrifft es 
die Leistungen, manchmal sind 
Erwartungen nicht erfüllt“, sagt 
Doppstadt. Ganz bewusst lässt 
das Formular auch Raum für all-
gemeine Anfragen oder Ideen. 
Zusammen mit zwei Kollegen 
in den beiden Regionaldirek-
tionen sorgt Doppstadt dafür, 
dass das Anliegen den richtigen 
Ansprechpartner erreicht. „Oft 
können wir Dinge innerhalb 
einer Woche erledigen.“ Dieser 
Service für die Versicherten ist 
ein wertvolles Feedback für die 
UK NRW.
E-Mail: beschwerdemanagement@
unfallkasse-nrw.de

Gregor Isenbort 
(42) ist neuer Di-
rektor der „DASA 
Arbeitswelt Aus-
stellung“ in Dort-

mund. Er löst Dr. Gerhard 
Kilger ab, der in den Ruhe-
stand geht. Kilger, Aufbau-
direktor der DASA, hat diese 
fast 25 Jahre lang geleitet. Der 
gebürtige Ostwestfale Isen-
bort leitete zuvor die Abtei-
lung Öffentlichkeitsarbeit/
Wechselausstellungen im 
Museum für Kommunikation 
Berlin. 

Prof. Dr. med. 
Reinhard Hoff-
mann (55), Ärzt-
licher Direktor 
der Berufsgenos-
senschaftlichen Unfallklinik 
Frankfurt, ist zum Präsiden-
ten der Deutschen Gesell-
schaft für Orthopädie und 
Unfallchirurgie für das Jahr 
2013 gewählt worden. Hoff-
mann, der aus Unna stammt, 
ist bereits Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Unfall-
chirurgie für 2013 und ihr 
designierter Generalsekretär 
für 2014 bis 2017.


